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Klar, mit schriftlichen Elternwille geht alles. Und was soll passieren? Wenn das Kind einem
Straftäter zum Opfer fällt, dann werden dich die Eltern wahrscheinlich nicht wegen
Aufsichtspflichtverletztung anzeigen.

Und wenn das Kind einen Unfall hat, dann müssen sich die Eltern selbst mit der Unfallkasse
auseinander setzen, falls diese dann nicht zahlen will.
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